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technische Einrjchtimten in Anspruch genommen 
werden müssen.
Man unterscheidet verschiedene Arten von E. , 
wie die kriminalistische, die gerichtsmedizini
sche , die psychiatrische, die technische, die 
agrotechnische, die zootechnische, die buchhal
terische, die warenkundliche und sonstige E. 
Objekte der kriminalistischen E. sind vor allem 
Hand- und Maschinenschriften, Pässe u. a. Doku
mente, Vaffen und Munition, —► sprengmittel- 
verdächtige Gegenstände, Papillarleistenspuren, 
Schuh-, Reifen- und Verkzeugspuren, Teile ver
schiedenartiger Gegenstände, Objekte biologi
scher Herkunft, Substanzen, Fotografien u. a. m. 
Eine der wichtigsten Aufgaben der kriminalisti
schen E. ist die Feststellung der Identität 
( —► Personenidentifizierung, —► Sachidenti- 
fizierung).
Die Ergebnisse der E. werden schriftlich in 

—Sachverständigengutachten, Untersuchungs- 
oder Auswertungsberichten und in Einschätzungen 
dargelegt, die zur Unterstützung der operativen 
Arbeit dienen. Sachverständigengutachten können 
als Beweismittel im Strafverfahren Verwendung 
finden (§ Zk StPO). Sie sind auf Grund ihres 
wissenschaftlichen Gehalts oftmals wichtige In
formationsquellen für die Rekonstruktion der 
Straftat und gleichzeitig Beweisgründe für den 
Nachweis der Wahrheit dieser Erkenntnisse. Dar
über hinaus können Sachverständigengutachten 
auch Hinweise zur Vorbeugung und Verhinderung 
von Rechtsverletzungen beinhalten ( § 3 8  StPO). 
Expertiseneinrichtung des MfS für vorwiegend 
naturwissenschaftlich-technische E. ist die 
Technische Untersuchungsstelle. Außerhalb des 
MfS können unter Wahrung der Konspiration mit 
der Vornahme von E. auch das KE (Kriminalisti
sche Institut) der Deutschen Volkspolizei oder 
die Dezernate für Kriminaltechnik in den Be
zirken, die Sektion Kriminalistik an der Hum
boldt-Universität, Institute und Einrichtungen 
an den Universitäten der DDR und darüber hinaus 
auch andere staatliche Einrichtungen oder zu
verlässige Bürger mit Spezialwissen auf Grund 
umfangreicher Berufserfahrung aus allen gesell
schaftlichen Bereichen beauftragt werden 
(§ 29 StPO).


